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Völlig überraschend erreichte uns in der vergangenen Woche die traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Ressortleiter im

Steuerrecht, Udo Eversloh, verstorben ist.

Udo Eversloh leitete bis Ende 2019 das Ressort Steuerrecht beim „Betriebs-Berater“ und war Schriftleiter der Zeitschrift „Der

Steuerberater“. Mit seinem umfangreichen Fachwissen und seinem persönlichen Engagement hat Udo Eversloh über viele

Jahre maßgeblich das Steuerrecht der beiden Zeitschriften mitgeprägt. Er war ein kompetenter und angenehmer Ansprech-

partner und brachte sich mit seiner offenen Art und seiner fachlichen Expertise sowohl bei den Autoren als auch im Verlag

beherzt ein. Als er sich 2019 in den Ruhestand verabschiedete, war klar, dass Ruhestand für ihn kein Stillstand bedeuten

würde. Dem Steuerrecht hielt er weiterhin die Treue.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden ihn vermissen und uns immer wieder gerne an ihn erinnern.

Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: Belgian Association

of Tax Lawyers gegen Premier ministre/

Eerste Minister, Zusammenarbeit der Ver-

waltungsbehörden im Bereich der Besteue-

rung, DAC 6-Richtlinie (Belgisches Vorab-

entscheidungsersuchen)

Im Ergebnis schlage ich dem Gerichtshof vor, die

von der Cour constitutionnelle (Verfassungsge-

richtshof, Belgien) zur Vorabentscheidung vor-

gelegten Fragen dahin zu beantworten, dass die

Prüfung dieser Fragen nichts ergeben hat, was

die Gültigkeit der Richtlinie (EU) 2018/822 des

Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richt-

linie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden

automatischen Informationsaustauschs im Be-

reich der Besteuerung über meldepflichtige

grenzüberschreitende Gestaltungen in Frage

stellen könnte.

GA Emiliou, Schlussanträge vom 29.2.2024 –

C-623/22

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-597-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Verminderung der Steuerbemes-

sungsgrundlage – Ausschlussfrist für die

Beantragung der nachträglichen Verminde-

rung der Mehrwertsteuerbemessungs-

grundlage – Zinsanspruch des Steuerpflich-

tigen (Bulgarisches Vorabentscheidungs-

ersuchen)

1. Art. 90 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates

vom 28. November 2006 über das gemeinsame

Mehrwertsteuersystem ist in Verbindung mit

den Grundsätzen der steuerlichen Neutralität,

der Verhältnismäßigkeit und der Effektivität da-

hin auszulegen, dass er einer Regelung eines

Mitgliedstaats – wonach für die Stellung eines

Antrags auf Erstattung der Mehrwertsteuer, der

darauf beruht, dass im Fall der vollständigen

oder teilweisen Nichtbezahlung die Mehrwert-

steuerbemessungsgrundlage vermindert wird,

eine Ausschlussfrist gilt, deren Ablauf dazu führt,

dass dem nicht hinreichend sorgfältigen Steuer-

pflichtigen eine Sanktion auferlegt wird – nicht

entgegensteht, sofern diese Frist erst ab dem

Zeitpunkt läuft, zu dem der Steuerpflichtige

ohne Mangel an Sorgfalt sein Recht auf Vermin-

derung geltend machen kann. Gibt es keine na-

tionalen Vorschriften über die Einzelheiten der

Ausübung dieses Rechts, muss der Beginn einer

solchen Ausschlussfrist für den Steuerpflichtigen

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststell-

bar sein.

2. Art. 90 Abs. 1 und Art. 273 der Richtlinie

2006/112 sind in Verbindung mit den Grund-

sätzen der steuerlichen Neutralität und der

Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen, dass

sie, wenn es keine spezifischen nationalen

Vorschriften gibt, dem entgegenstehen, dass

die Finanzverwaltung die Verminderung der

Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage im Fall

der vollständigen oder teilweisen Nichtbezah-

lung einer von einem Steuerpflichtigen ausge-

stellten Rechnung davon abhängig macht,

dass dieser Steuerpflichtige zuvor die ur-

sprüngliche Rechnung berichtigt und dem

Schuldner im Voraus seine Absicht mitteilt, die

Mehrwertsteuer zu annullieren, sofern es dem

Steuerpflichtigen unmöglich ist, eine solche

Berichtigung rechtzeitig vorzunehmen, und

ihm diese Unmöglichkeit nicht zuzurechnen

ist.

3. Art. 90 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 ist in

Verbindung mit dem Grundsatz der steuerlichen

Neutralität dahin auszulegen, dass ein etwaiges

Recht auf Verminderung der Mehrwertsteuerbe-

messungsgrundlage im Fall der vollständigen

oder teilweisen Nichtbezahlung einer von einem

Steuerpflichtigen ausgestellten Rechnung einen

Anspruch auf Erstattung der von ihm gezahlten

Mehrwertsteuer zuzüglich Verzugszinsen be-

gründet und dass, wenn die Regelung eines Mit-

gliedstaats keine Modalitäten für die Anwen-

dung der möglicherweise geschuldeten Zinsen

enthält, diese Zinsen ab dem Zeitpunkt berech-

net werden, ab dem der Steuerpflichtige sein

Recht auf diese Verminderung im Rahmen der

Steuererklärung, die sich auf den dann laufen-

den Besteuerungszeitraum bezieht, geltend

macht.

EuGH, Urteil vom 29.2.2024 – C-314/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-597-2

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Verteilung von Nutzungsentschädi-

gungen für die Überlassung von Ausgleichs-

flächen

§ 11 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 3 des Einkom-

mensteuergesetzes setzt nicht voraus, dass die

genaue Zeitdauer der Nutzungsüberlassung im

Vorauszahlungszeitpunkt bereits fest vereinbart

ist. Die Zeitdauer muss jedoch anhand objekti-

ver Umstände – gegebenenfalls im Wege einer

Schätzung – zumindest bestimmbar sein (An-

schluss an Urteil des Bundesfinanzhofs vom

04.06.2019 – VI R 34/17, BFHE 265, 139, BStBl II

2021, 5).

BFH, Urteil vom 12.12.2023 – IX R 18/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-597-3

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Nichtigkeit eines Schenkungsteuer-

bescheids

1. Entrichtet der Schenker die ihm gegenüber

festgesetzte Schenkungsteuer in vollem Um-

fang, so erlischt diese auch mit Wirkung gegen-

über dem Bedachten als weiteren Gesamt-

schuldner und kann daher diesem gegenüber

nicht mehr festgesetzt werden.

2. Ein Schenkungsteuerbescheid ist nichtig,

wenn ihm auch nach verständiger Auslegung

nicht mit hinreichender Sicherheit die Höhe der

festgesetzten Schenkungsteuer entnommen

werden kann.

BFH, Urteil vom 8.11.2023 – II R 22/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-597-4

unterwww.betriebs-berater.de
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